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Der Film war gui, aber...
Praxis und Theorie

Bei den meisten der Filme, die der Kinobesucher als

gut empfindet, macht er doch gewisse Vorbehalte, die

er in der Regel nicht klar auszudrücken vermag. «Der

Film war gut, aber so ganz befriedigt hat er mich
doch nicht ...» — das und jenes wirkte nicht glaubhaft,

die eine oder andere Gestalt ließ gleichgültig,
man ist aus einigen Vorgängen nicht klug geworden
usw. Die Aussetzungen pflegen nicht die eigentlichen
Ursachen des Unbehagens, nicht die Mängel und Fehler
selbst, sondern nur deren Auswirkungen zu treffen.

Diese Mängel sind meist so alt wie der Film selbst.

Und sie beruhen meist auf Vernachlässigung von mate-
rialen Gesetzmäßigkeiten oder psychologischen
Bedingungen. Theorie? Ja und nein. Entweder übt man, wie
es sonst überall und auch bei der Beherrschung einer
jeden Sprache der Fall ist, die Praxis auf Grund einer
gefühlgewordenen, sich automatisch geltend machenden

Theorie, beziehungsweise Grammatik aus, oder man
leitet aus der Praxis gewisse Richtlinien und Regeln
ab, die zwar, aus Abneigung gegen das lehrhaft
klingende Wort Theorie, gerne als «Erfahrung» bezeichnet
werden, in Wirklichkeit aber eben doch Theorien sind.
Das Ideal bildet die Verbindung heider Wege.

In vielen Filmkreisen wird die Beschränkung auf
das Nur-Praktische und die Erfahrung bevorzugt. Das

ist bis zu einem gewissen Grade hegreiflich, wenn man
bedenkt, daß das, was heute als «Film» bezeichnet
wird, kaum länger als ein Menschenalter existiert und
aus primitiven, spielerischen Anfängen erwachsen ist.
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